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I. Normzweck

§ 3 regelt einen der beiden Wege, auf denen die Begründung von WE möglich ist,
nämlich den Teilungsvertrag unter Miteigentümern. Der andere Weg ist die Teilung gem.
§ 8 (zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden s. § 2 Rn 8ff.). Aus Abs. 1 geht hervor, dass
der Gesetzgeber die vertragliche Einräumung von Sondereigentum als Inhaltsbeschrän-
kung des Miteigentums einordnet (s. Rn 3). Überdies stellt die Norm klar, dass WE bereits
begründet werden kann, bevor das Gebäude errichtet ist (s. Rn 34). Eine grundlegende
inhaltliche Anforderung enthält Abs. 2 hinsichtlich der Abgeschlossenheit (s. Rn 54ff.).
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Die hierzu früher in einem Abs. 3 vorgesehene Sonderregelung für das Beitrittsgebiet hat
sich mittlerweile erledigt und ist durch die WEG-Novelle 2007 gestrichen worden.

II. Einräumung von Sondereigentum (Abs. 1)

1. Überblick

§ 3 setzt voraus, dass an einem Grundstück, mit oder ohne bestehende Gebäude,
mehrere Personen Miteigentum haben (oder gleichzeitig begründen), das sie in der Form
der gegenseitigen Einräumung von Sondereigentum qualifizieren wollen. Die Gesetzes-
begründung1 gibt noch den Hinweis, dass das Miteigentum damit „in der durch § 1010
BGB angedeuteten Richtung in besonderer Weise weiter ausgestaltet werden sollte“ (s.
dazu Rn 3ff.). Dabei wird freilich weder das Sondereigentum Bestandteil des Miteigentums
noch das Miteigentum Bestandteil des Sondereigentums. Vielmehr werden beide Berechti-
gungen zu einer besonderen, unauflösbaren rechtlichen Einheit verbunden (§ 6). Da
das Sondereigentum keine Belastung, sondern eine Beschränkung des Miteigentums dar-
stellt, kann die Frage des Rangverhältnisses nicht auftreten.2

2. Sachenrechtliche Grundlagen

a) Inhaltsänderung des Miteigentums. Die Einräumung von Sondereigentum enthält
eine Verfügung über das Miteigentum. Dieses wird durch die gegenseitige Einräumung
von Sondereigentum beschränkt und zugleich qualifiziert. Hierin liegt nicht eine Belas-
tung,3 sondern eine Inhaltsänderung des Miteigentums, da diejenigen Gebäudeteile, an
denen Sondereigentum gebildet wird, anschließend nur noch einem bestimmten Miteigen-
tümer unter Ausschluss der übrigen zur Verfügung stehen.4 Das eingeräumte Sondereigen-
tum bedeutet mithin eine „Rechtsbeschränkung“ der anderen Miteigentümer iSv § 3.
Bei der Einräumung von Sondereigentum handelt es sich um eine dingliche Einigung,

die zwischen sämtlichen Miteigentümern (dazu Rn 8ff.) erfolgen muss. Als dinglicher
Vertrag ist die Einigung abstrakt, also in ihrer Wirksamkeit unabhängig von dem ihr
zugrunde liegenden Kausalgeschäft (Verpflichtungsgeschäft). Etwaige Mängel des Kausal-
geschäfts führen zu Ausgleichsansprüchen gem. §§ 812 ff. BGB. Überdies wirkt sich eine
Nichtigkeit des Kausalgeschäfts nach allgemeinen Grundsätzen5 auch nicht gem. § 139
BGB – der bei Teilnichtigkeit eines als einheitlich gewollten Rechtsgeschäfts eine Ver-
mutung für die Gesamtnichtigkeit aufstellt – auf die davon zu trennende Einräumung von
Sondereigentum aus.
Der dingliche Vertrag ist bedingungsfeindlich (§ 4 Abs. 2); der Eintritt seiner Rechts-

wirkungen kann also nicht durch eine Bedingung vom Kausalgeschäft abhängig gemacht
werden. Als dingliches Geschäft kann der Einräumungsvertrag zudem nicht als Vertrag
zugunsten Dritter iSv §§ 328 ff. BGB ausgestaltet werden.6 – Zur Beteiligung eines
Minderjährigen an der Einräumung von Sondereigentum s. § 2 Rn 28 f.
b) Subsidiäre Anwendung von § 877 BGB. Da § 3 Abs. 1 nicht abschließend ist,

sondern lediglich anordnet, dass entgegen den allgemeinen Grundsätzen eine Inhaltsände-
rung des Miteigentums zulässig ist, sind die Vorschriften des BGB über Inhaltsänderungen
(§ 877 BGB mit der Verweisung auf die §§ 873, 874, 876 BGB) subsidiär anwendbar.

1 Anh. II 1 (zu § 3 sub III).
2 S. a. die Begründung zu § 3 IV, unten Anh. II 1.
3 Zutr. Riecke/Schmid/Schneider § 1 Rn 51.
4 Hügel/Kral, GBO, WEG Rn 69; Ehmann JZ 1991, 222; Riecke/Schmid/Schneider § 1 Rn 3;

Staudinger/Rapp Rn 31; Weitnauer/Briesemeister Vor § 1 Rn 24.
5 S. dazu MünchKomm-BGB/Busche § 139 Rn 20.
6 BGHZ 41, 95, 96; Staudinger/Gursky, Bearb. 2007, § 873 Rn 111 (auch zur in der Lit. vertretenen

Gegenansicht).
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Nach §§ 877, 873 Abs. 2, 878 BGB hat die Einräumung von Sondereigentum als ding-
licher Vertrag bindende Wirkung. Daher berührt eine nach Eintritt der Bindung erfolgende
Beschränkung der Verfügungsmacht des Berechtigten die Wirksamkeit der Verfügung
nicht, sofern bereits der Antrag auf Eintragung beim Grundbuchamt gestellt ist (§§ 878 ff.
BGB). Das gilt insbesondere für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen
des Verfügenden, die Anordnung der Zwangsversteigerung oder den Erlass einer einst-
weiligen Verfügung. Zur Zwangsversteigerung, wenn nach Anordnung des Zwangsver-
steigerungsverfahrens WE begründet wird, s. § 1 Rn 211.

3. Voraussetzungen der Einräumung von Sondereigentum

a) Miteigentum am Grundstück. aa) Bruchteilseigentum. Erste Voraussetzung ist,
dass an einem Grundstück Miteigentum nach § 1008 BGB besteht oder gleichzeitig mit
der Errichtung des Sondereigentums begründet wird. Dabei muss es sich um Miteigentum
nach Bruchteilen handeln. Gesamthänderisch gebundenes Eigentum (BGB-Gesellschaft,
Personenhandelsgesellschaft, Gütergemeinschaft oder Erbengemeinschaft) genügt nicht für
die Begründung von WE nach § 3. Steht ein Grundstück in Gesamthandseigentum, ist
deshalb zunächst eine Umwandlung in eine Bruchteilsgemeinschaft erforderlich. Dies gilt
z. B. dann, wenn eine Erbengemeinschaft sich hinsichtlich eines Grundstücks in der Weise
auseinandersetzen will, dass an den einzelnen Wohnungen WE gebildet und dieses auf die
Erben „verteilt“ wird.7
Neben der Bruchteilsgemeinschaft können die Miteigentümer zugleich auch eine Ge-

sellschaft (insbesondere: BGB-Gesellschaft; KG) bilden.8 Beispiele aus der Praxis bieten
der Zusammenschluss zu einer Bauherrengemeinschaft oder zu einer Betriebs- oder Ver-
mietungsgesellschaft. Auch ein eingetragener Verein kann gegründet werden; freilich setzt
§ 21 BGB (nicht wirtschaftlicher Verein) insoweit eine Grenze, als diese Rechtsform für
den Zusammenschluss von Kapitalanlegern nicht verfügbar ist.9
bb) Maßgeblicher Zeitpunkt. Die Einräumung von Sondereigentum gem. Abs. 1

setzt voraus, dass das Miteigentum besteht, das durch sie eingeschränkt wird. Dieser zeitliche
Vorrang gilt freilich allein für den grundbuchmäßigen Vollzug durch Eintragung, nicht
für die Reihenfolge der dafür erforderlichen dinglichen Einigungserklärungen. Doch
auch hinsichtlich des Grundbuchverfahrens ist es anerkannt, dass die Eintragung der Be-
gründung von Miteigentum und der Einräumung von Sondereigentum gleichzeitig erfol-
gen können;10 beide damit vollendete Entstehungstatbestände sind dann lediglich durch
eine „logische Sekunde“ voneinander getrennt. Für die Rechtspraxis bedeutet dies, dass
die dinglichen Einigungserklärungen in beliebiger zeitlicher Reihenfolge abgegeben wer-
den können, sofern nur der Bestimmtheitsgrundsatz gewahrt bleibt. Insbesondere können
die Eintragungsanträge zeitgleich gestellt und die Eintragungen zeitgleich vorgenommen
werden. Unzulässig ist es allerdings, wenn die Einräumung von Sondereigentum vor der
Begründung von Miteigentum eingetragen wird.
Liegt ursprünglich Gesamthandseigentum vor, so kann die Eintragung der Umwand-

lung gleichzeitig mit der Eintragung der Begründung von Sondereigentum erfolgen. Dafür
sind Auflassung unter den Gesamthändern und Grundbucheintragung erforderlich.
cc) Mehrere Grundstücke (§ 1 Abs. 4). WE kann nur an einem Grundstück im

Rechtssinne begründet werden. Dies ist durch den im Jahre 1973 ins WEG eingefügten § 1
Abs. 4 klargestellt worden.11 Mehrere Grundstücke, für die eine einzige WEgem gebildet
werden soll, sind zunächst zu einem zusammenzuführen. Dies kann geschehen durch

7 OLG Hamm MDR 1968, 413; Röll, Teilungserklärung, S. 12.
8 So auch Weitnauer/Briesemeister Rn 12, 68.
9 BayObLG ZMR 1985, 389 f.
10 LG Bielefeld Rpfleger 1985, 189; Weitnauer/Briesemeister Rn 14.
11 Zu dem vorangegangenen Meinungsstreit s. F. Schmidt ZWE 2007, 280 f.
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